


JrBurgerMeiſterundRathmanne derC hurfurſtl. Sachßl.
Sechß-Stadt Zittau, Urkunden hierdurch und fugen manniglich zu wiſſen.

Demnach in Conformitaet, der, in der untern 2o. Aug. q67. emanirten neuen

Forſt, und Holtz-Ordnung, enthaltenen Vorſchrifft bereits mit Setzung und Pflan

zung junger Baume, auf denen offentlichen ſowohl, als andern Straßen, inglei

chen auf denen Dorfſchafften ein ziemlicher Anfang gemacht worden, und dahero nothwendig ſehn will,

auf deren Schonung, moglichſte Vorſorge und Obſicht zu tragen: Als wird mittelſt gegenwartigen An—

ſchlags, manniglich ermahnet, dergleichen geſetzten, ſowohl fruchtbaren, als andern Baumen, weder aus

Muthwillen noch vorſetzlicher Bosheit, auf keine Weiſe Schaden zuzufugen und dadurch deren Verder—

benzu veranlaßen, weniger nochſelbige abzuhauen, und auszureiſſen, oderaber gewartig zuſeyn, daßdie inbe

lobtenMandarCap. VII.Fio. geſetzte Straffe an ꝓo guteGroſchen, und nach Befinden, desStocke Rodens,

Zucht- Haußes, VeſtungsBaues, und Landes-Verweiſung ohnfehlbar vollzogen werde. Wornachſichalſo

zu achten, und vorESchadenund Nachtheilzuhuten. Urkundlich unter unſernund Gemeiner Stadt wißent

lich vorgedruckten Jnnſiegel und der gewohnlichen Unterſchrifft. So geſchehen Zittau den

IeD— Burger Meiſter undRathmanne daſelhſt.
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